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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferanten
1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Geschäftsbeziehungen

zwischen der Metis BioAlpina Drinks GmbH (nachfolgend „Metis BioAlpina“) und ihren

Lieferanten. Abweichende Bedingungen des Lieferanten finden keine Anwendung, es sei denn,

sie wurden ausdrücklich und schriftlich anerkannt.

2. Vertragsabschluss

Bestellungen erfolgen schriftlich oder elektronisch. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche

Bestellbestätigung oder durch Lieferung der Ware zustande.

3. Preise

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), netto, inklusive Verpackung, jedoch

exklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

4. Zahlungsbedingungen

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung innerhalb von 30 Tagen netto ab

Rechnungsdatum. Metis BioAlpina ist berechtigt, Rechnungen bei Mängeln oder Unklarheiten

zurückzuhalten.

5. Lieferung & Lieferverzug

Liefertermine sind verbindlich. Bei Lieferverzug ist Metis BioAlpina berechtigt, vom Vertrag

zurückzutreten oder Ersatzbeschaffung vorzunehmen.

6. Verpackung & Transport

Die Ware ist transportsicher und umweltgerecht zu verpacken. Kühlketten sind einzuhalten und

zu dokumentieren.

7. Qualität & Lebensmittelsicherheit

Der Lieferant garantiert, dass alle Produkte den gesetzlichen Anforderungen sowie den

vereinbarten Spezifikationen entsprechen. Ein dokumentiertes HACCP-System ist zwingend

erforderlich.



8. Bio- & Nachhaltigkeitsanforderungen

Bei Bio-Produkten sind gültige Zertifikate vorzulegen. Metis BioAlpina behält sich die

Überprüfung der Nachhaltigkeitsstandards vor.

9. Wareneingangskontrolle

Metis BioAlpina führt bei Anlieferung eine Wareneingangskontrolle durch. Versteckte Mängel

können auch nachträglich geltend gemacht werden.

10. Reklamationen

Beanstandete Ware kann zurückgewiesen oder nach Wahl von Metis BioAlpina ersetzt werden.

Folgekosten trägt der Lieferant.

11. Rückverfolgbarkeit

Der Lieferant verpflichtet sich zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit aller gelieferten Chargen.

12. Audits & Kontrollen

Metis BioAlpina ist berechtigt, angekündigte oder unangekündigte Audits beim Lieferanten

durchzuführen.

13. Haftung

Der Lieferant haftet für sämtliche Schäden, die aus mangelhafter Lieferung entstehen.

14. Vertraulichkeit

Alle erhaltenen Informationen sind vertraulich zu behandeln.

15. Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäss den geltenden

Datenschutzgesetzen.

16. Höhere Gewalt

Bei höherer Gewalt sind beide Parteien für die Dauer der Störung von ihren Leistungspflichten

befreit.

17. Vertragsbeendigung

Metis BioAlpina ist berechtigt, den Vertrag bei schweren Verstössen fristlos zu kündigen.

18. Gerichtsstand & Recht

Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Schwyz.



19. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen

Bestimmungen unberührt.

Ort / Datum Unterschrift Lieferant


